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Betrifft 

Strafprozessreformgesetz 

Die NÖ Landesregierung hat beschlossen, zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 

die Strafprozessordnung 1975 neu gestaltet wird (Strafprozessreforrngesetz), wie folgt 

Stellung zu nehmen: 

1. Die derzeitige Fassung des gerichtlichen Rechtsschutzes in § 110 des Entwurfes er­

scheint - wie in den Erläuterungen zutreffend ausgeführt wird - verfassungsrechtlich 

problematisch und würde bei einer (allenfalls auch nur teilweisen) Aufhebung durch 

den Verfassungsgerichtshof dazu führen, dass eine Beschwerdemöglichkeit bei den 

Unabhängigen Verwaltungssenaten bestünde. Für diese würde ein derartiger Rechts­

zustand eine beachtliche Mehrbelastung bedeuten. 

Es darf in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen werden, dass nach der Judika­

tur des VwGH (vgl. Erk. vom 16. Februar 2000, ZI. 96/01/0233) im gerichtlichen Auf­

trag durchgeführte Handlungen von Verwaltungsorganen die den Ermächtigungs­

rahmen des Gerichtes überschreiten, als Maßnahmen gewertet wurden, auf die 

Art. 129a Abs. 1 Z. 2 B-VG zur Anwendung gelangt. Es sollte daher, um Abgrenzungs­

probleme zu vermeiden zumindest eine KlarsteIlung erfolgen, ob für den Rechtsschutz 
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in einem solchen Fall die Bestimmungen der StPO zum Tragen kommen oder eine 

Zuständigkeit der Unabhängigen Verwaltungssenate besteht. Doppelgleisigkeiten und 

Überschneidungen im Rechtsschutz sollten tunlichst vermieden werden. 

2. Weiters ist unklar, welche Rechtsnatur einzelnen Akte während des Ermittlungsverfah­

rens zukommt (z.B. § 98 Ordnungsstrafen, § 120 Kontoöffnung) bzw. in welcher Form 

in diesem Bereich der Rechtsschutz für den Einzelnen gewährleistet ist. 

Eine Präzisierung wäre erforderlich. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme 

übermittelt. 

NÖ landesregierung 

Dr. Pr ö 11 

Landeshauptmann 
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1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an das Präsidium des Bundesrates 

3. an alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder 

des Bundesrates 

4. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

5. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

6. an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst 

7. an den Landtag von Niederösterreich 

(zu Handen des Herrn Präsidenten) 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die Richtigkeit 

NÖ Landesregierung 

Dr. Präll 

Landeshauptmann 
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